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Abschnitt B1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 

 
B1.1 Beginn des Versicherungsschutzes 
 
 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-

nen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäte-
ter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags. 

 
B1.2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode 
 
B1.2.1 Beitragszahlung 
 
 Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch laufende Zahlungen 

monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag im Voraus 
gezahlt. 

 
B1.2.2 Versicherungsperiode 
 
 Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte 

Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer 
als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer. 

 
B1.3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder 

Nichtzahlung 
 
B1.3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags 
 
 Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des ver-

einbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu 
zahlen. Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts. 

 
 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, 

ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zah-
len. 

 
 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 

bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zah-
lung veranlasst ist. 

 
 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder 

getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens 
einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

 
B1.3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 
 
 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach B1.3.1 gezahlt, so 

kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht ver-
anlasst ist. 

 
 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzah-

lung nicht zu vertreten hat. 
 
B1.3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers 
 
 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 

rechtzeitig nach B1.3.1 zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des 
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Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Vo-
raussetzung ist, dass er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffälligen Hin-
weis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Bei-
trags aufmerksam gemacht hat. 

 
 Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzah-

lung zu vertreten hat. 
 
B1.4 Folgebeitrag 
 
B1.4.1 Fälligkeit 
 
 Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu 

Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen 
vereinbarten Zeitpunkt fällig. 

 
 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird. 
 
B1.4.2 Verzug und Schadensersatz 
 
 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer 

ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu ver-
treten hat. 

 
 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist 

der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen. 

 
B1.4.3 Mahnung 
 
 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer den Versi-

cherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die 
Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung betragen. 

 
 Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständi-

gen Beträge des Beitrags sowie der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert 
und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweist. 

 
B1.4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung 
 
 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versiche-

rungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfal-
les mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist 
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

 
B1.4.5 Kündigung nach Mahnung 
 
 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Ver-

zug, kann der Versicherer nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung 
kündigen. 
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 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. 
Mit Fristablauf wird die Kündigung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu 
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungs-
nehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

 
B1.4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung 
 
 Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach 

der Kündigung veranlasst wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist ver-
bunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Mo-
nats nach Fristablauf veranlasst wird. 

 
 Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1.4.4 bleibt bis zur Zahlung be-

stehen. 
 
B1.5 Lastschriftverfahren 
 
B1.5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 
 
 Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat 

der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine 
ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

 
 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom 

Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzei-
tig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

 
B1.5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug 
 
 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, 

trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist 
der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. 

 
 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versiche-

rungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge 
selbst zu übermitteln. 

 
 Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen 

Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt wer-
den. 

 
B1.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 
B1.6.1 Allgemeiner Grundsatz 
 
 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer nur derjenige 

Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat. 

 
B1.6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und 

fehlendem versicherten Interesse 
 
B1.6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von 14 

Tagen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufser-
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klärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der 
Versicherer in der Widerrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen 
des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versiche-
rungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Wi-
derrufsfrist beginnt. 

 
 Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zu-

sätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

 
B1.6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht 

vom Versicherungsvertrag zurück, so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der 
Rücktrittserklärung zu. 

 
 Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil 

der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so 
steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 

 
B1.6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versicherers wegen arg-

listiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Zu-
gang der Anfechtungserklärung zu. 

 
B1.6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig 

und dauerhaft weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte bean-
spruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis er-
langt hat. 

 
B1.6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn 

das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn 
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder 
für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versiche-
rer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

 
 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht 

versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 
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Abschnitt B2 Dauer und Ende des Vertrags, Kündigung 
 

B2.1 Dauer und Ende des Vertrags 
 
B2.1.1 Vertragsdauer 
 
 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abge-

schlossen. 
 
B2.1.2 Stillschweigende Verlängerung 
 
 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag 

um jeweils ein Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine 
Kündigung zugegangen ist. 

 
B2.1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
 
 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum 

vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
 
B2.1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
 
 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsneh-

mer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden 
Jahres kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein. 

 
B2.1.5 Wegfall des versicherten Interesses 
 
 Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig 

und dauerhaft weg, endet der Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt. 

 
 Für die Hausratversicherung gilt: 

 Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständige und dauerhafte 
Auflösung des versicherten Hausrats. Dazu zählt auch 

 
 a) die Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine stationäre 

Pflegeeinrichtung 
 
 oder 
 
 b) die Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung. 
 
 Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses. 
 
 Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsnehmers zum 

Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Versicherers über die vollständige und 
dauerhafte Haushaltsauflösung, spätestens jedoch _____ Monate nach dem 
Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe 
die Wohnung in derselben Weise nutzt wie der verstorbene 
Versicherungsnehmer. 
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B2.2 Kündigung nach Versicherungsfall 
 
B2.2.1 Kündigungsrecht 
 
 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den 

Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Textform (z. B. E-Mail, Te-
lefax oder Brief) zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Mo-
nats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig. 

 
B2.2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 
 
 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ihrem Zugang 

beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, 
dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende 
der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

 
B2.2.3 Kündigung durch Versicherer 
 
 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 

Versicherungsnehmer wirksam. 
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Abschnitt B3 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten 

 
B3.1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis 

zum Vertragsschluss 
 
B3.1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Um-

stände 
 
 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem 

Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die für 
den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbar-
ten Inhalt zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn der Versiche-
rer dem Versicherungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber vor der Ver-
tragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt. 

 
 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, 

so sind bei der Anwendung von Absatz 1 und B3.1.2 sowohl die Kenntnis und 
die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versiche-
rungsnehmers zu berücksichtigen. 

 
 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vor-

sätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem 
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. 

 
B3.1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 
B3.1.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3.1.1 Absatz 1, 

kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht 
auch für die Vergangenheit kein Versicherungsschutz. 

 
 Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass er die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

 
 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der 

Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände 
zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte. 

 
 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, darf er den 

Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den 
Eintritt des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

 
B3.1.2.2 Kündigung 
 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3.1.1 Absatz 1 

leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag kündigen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
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nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte. 

 
B3.1.2.3 Vertragsänderung 
 
 Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3.1.1 Absatz 1 nicht 

vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so 
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten 
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil. 

 
 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent 

oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsneh-
mer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

 
B3.1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
 
 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung muss der 

Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die 
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann 
er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kennt-
niserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis 
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

 
B3.1.4 Hinweispflicht des Versicherers 
 
 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen 

dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Ver-
letzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

 
B3.1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers 
 
 Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 

zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

 
B3.1.6 Anfechtung 
 
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzu-

fechten, bleibt bestehen. 
 
B3.1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 
 Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsän-

derung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese 
Rechte erlöschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist einge-
treten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder 
sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 
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B3.2 Gefahrerhöhung 
 
B3.2.1 Begriff der Gefahrerhöhung 
 
B3.2.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des 

Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert 
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahr-
scheinlicher wird. 

 
B3.2.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn 

sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Ver-
tragsschluss gefragt hat. 

 
B3.2.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach B3.2.1.1 liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur 

unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 
 
B3.2.2 Pflichten des Versicherungsnehmers 
 
B3.2.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne 

vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen 
oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

 
B3.2.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zu-

stimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet 
hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 

 
B3.2.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig 

von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer un-
verzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

 
B3.2.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer 
 
B3.2.3.1 Kündigungsrecht 
 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach B3.2.2.1, kann der 

Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer sei-
ne Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorlie-
gen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen. 

 
 Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
 Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach B3.2.2.2 und 

B3.2.2.3 bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen. 

 
B3.2.3.2 Vertragsänderung 
 
 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhö-

hung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag 
verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen. 

 
 Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent 

oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so 
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kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. 

 
B3.2.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 
 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach 

B.3.2.3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des 
Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

 
B3.2.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
 
B3.2.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versiche-

rer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflich-
ten nach B3.2.2.1 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 
B3.2.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach B3.2.2.2 und B3.2.2.3 ist der Versicherer für 

einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, 
zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungs-
frei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt 
hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt 
B3.2.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm 
die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

 
B3.2.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
 

a) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung 
nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang 
der Leistungspflicht war oder 

 
b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kün-

digung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war 
oder 

 
c) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefah-

rerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten 
Beitrag verlangt. 

 
B3.3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
B3.3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
 
B3.3.1.1 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Ein-

tritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind: 
 

a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich verein-
barten Sicherheitsvorschriften; 

 
b) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten. 
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B3.3.1.2 Rechtsfolgen 
 
 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie-

genheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer 
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er 
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 

 
 Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt hat. 

 
B3.3.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles 
 
 Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles 

folgende Obliegenheiten zu erfüllen: 
 
B3.3.2.1 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu 

sorgen. Dabei hat der Versicherungsnehmer Weisungen des Versicherers, so-
weit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder 
telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere 
an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisun-
gen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu han-
deln. 

 
B3.3.2.2 zusätzlich zu B3.3.2.1 gilt: 
 
 Der Versicherungsnehmer hat 
 

a) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis er-
langt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzei-
gen; 

 
b) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich 

der Polizei anzuzeigen; 
 

c) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhan-
den gekommenen Sachen einzureichen; 

 
d) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle 

oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden 
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sa-
chen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren; 

 
e) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft in Textform 

(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erteilen, die zur Feststellung des Ver-
sicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers 
erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des 
Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

 
f) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung 

ihm billigerweise zugemutet werden kann. 
 

g) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem an-
deren als dem Versicherungsnehmer zu, so hat dieser die Obliegenheiten 
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nach B3.3.2.1 und B3.3.2.2 ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach 
den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist. 

 
B3.3.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
 
B3.3.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach B3.3.1 oder B3.3.2 

vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entspricht. 

 
B3.3.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles 

bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur 
dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
B3.3.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt 
auch, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Ob-
liegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Ob-
liegenheit arglistig verletzt hat. 
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Abschnitt B4 Weitere Regelungen 

 
B4.1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung 
 
B4.1.1 Anzeigepflicht 
 
 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, 

ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzutei-
len. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme 
anzugeben. 

 
B4.1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 
 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach B4.1.1. vorsätzlich 

oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in B3.3 beschriebenen Vo-
raussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des 
Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 

 
B4.1.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versi-
chert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versi-
cherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen 
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor. 

 
b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass 

jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem 
Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer beste-
hen. 

 
 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Ver-

sicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt 
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 
Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn 
der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Beiträge er-
rechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der An-
spruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere 
Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

 
c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht 

geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

 
 Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 

den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
 
B4.1.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung 
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a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversi-
cherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfach-
versicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhält-
nismäßiger Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, 
der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 

 
 Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungs-

summe und Anpassung des Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam, 
zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

 
b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachver-

sicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren 
Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in die-
sem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einver-
nehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungs-
nehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssum-
men und der Beiträge verlangen. 

 
B4.2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 
 
B4.2.1 Form, zuständige Stelle 
 
 Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versi-

cherungsvertrag betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer er-
folgen, sind in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt 
nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in diesem Vertrag etwas anderes be-
stimmt ist. 

 
 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers 

oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den 
Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen. 

 
B4.2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung 
 
 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer 

nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsneh-
mer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes 
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für 
den Fall einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung des Versi-
cherungsnehmers. 

 
B4.2.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 
 
 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Ge-

werbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung die Bestimmungen nach B4.2.2 entsprechend Anwendung. 

 
B4.3 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
 
B4.3.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 
 
 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer 

abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend 
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a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages; 

 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendi-

gung; 
 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und wäh-
rend des Versicherungsverhältnisses. 

 
B4.3.2 Erklärungen des Versicherers 
 
 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertig-

te Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu 
übermitteln. 

 
B4.3.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
 
 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen anzunehmen, die 

der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem 
Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet. Eine Beschränkung die-
ser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, 
wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge 
grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 
B4.4 Verjährung 
 
 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die 

Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstan-
den ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht 
der Kenntnis gleich. 

 
 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemel-

det worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung 
und Zugang der in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Ent-
scheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

 
 Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
 
B4.5 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 
 
 Treten Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherungsnehmer und 

dem Versicherer auf, kann sich der Versicherungsnehmer jederzeit an die Be-
schwerdestelle des Versicherers wenden: 

 
[Kontaktdaten Beschwerdestelle] 

 
 Außerdem stehen dem Versicherungsnehmer insbesondere folgende weitere 

Beschwerdemöglichkeiten zu: 
 
B4.5.1 Versicherungsombudsmann 
 
 Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen Verbraucher oder um eine 

Person handelt, die sich in verbraucherähnlicher Lage befindet, gilt: 
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 Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten kann sich der Versiche-
rungsnehmer an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. 

 
Versicherungsombudsmann e.V. 

Postfach 080632 
10006 Berlin 

Telefon: 0800 3696000 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
 
 Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und kostenfrei ar-

beitende Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich verpflichtet, an dem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 

 
 Versicherungsnehmer, die diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder 

per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch onli-
ne an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre Be-
schwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann 
weitergeleitet. 

 
B4.5.2 Versicherungsaufsicht 
 
 Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des Versicherers nicht zu-

frieden ist oder Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auftre-
ten, kann er sich auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
wenden. Der Versicherer unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht. 

 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 
Telefon: 0800 2 100 500 

E-Mail: poststelle@bafin.de 
Internet: https://www.bafin.de 

 
 Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann einzelne Streitfälle nicht 

verbindlich entscheiden. 
 
B4.5.3 Rechtsweg 
 
 Es besteht zudem die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 
 
B4.5.3.1 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen den Versicherer 
 
  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt 

sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner 
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
 Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-

mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder 
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 

 
 Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Sitz, den 

Sitz seiner Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
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chen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staa-
tes zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat. 

 
B4.5.3.2 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen Versicherungsnehmer 
 
 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 

bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Nie-
derlassung oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, 
nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt. 

 
 Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 

nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Ver-
sicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
B4.6 Anzuwendendes Recht 
 
 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
B4.7 Embargobestimmung 
 
 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versiche-

rungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt 
anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 
der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenste-
hen. 

 
 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 

der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

 
B4.8 Überversicherung 
 
 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses er-

heblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer 
verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssum-
me mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungs-
verlangens, ist für die Höhe des Beitrags der Betrag maßgebend, den der Ver-
sicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem 
neuen Inhalt geschlossen worden wäre. 

 
 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlos-

sen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
B4.9 Versicherung für fremde Rechnung 
 
B4.9.1 Rechte aus dem Vertrag 
 
 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen 

für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der 
Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungs-
schein besitzt. 
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B4.9.2 Zahlung der Entschädigung 
 
 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungs-

nehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu 
erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zu-
stimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

 
B4.9.3 Kenntnis und Verhalten 
 
B4.9.3.1 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtli-

cher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die 
Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. 

 
 Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten 

umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte 
Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. 

 
B4.9.3.2 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne 

sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichti-
gung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

 
B4.9.3.3 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versiche-

rungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den 
Versicherer nicht darüber informiert hat. 

 
B4.10 Aufwendungsersatz 
 
B4.10.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 
 
B4.10.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer 

bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und 
Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des 
Versicherers macht. 

 
B4.10.1.2 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevor-

stehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu 
mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn die-
se Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstän-
de verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung 
des Versicherers erfolgten. 

 
B4.10.1.3 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Auf-

wendungsersatz nach B4.10.1.1 und B4.10.1.2 entsprechend kürzen; dies gilt 
jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind. 

 
B4.10.1.4 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen 

zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies 
gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstan-
den sind. 

 
B4.10.1.5 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß B4.10.1.1 erforderlichen 

Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 
 



20 

 

B4.10.1.6 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer 
Institutionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu er-
bringen sind. 

 
B4.10.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
 
B4.10.2.1 Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung 

und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den 
Umständen nach geboten waren. 

 
 Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, 

so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich ver-
pflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 

 
B4.10.2.2 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kos-

tenersatz nach B4.10.2.1 entsprechend kürzen. 
 
B4.11 Übergang von Ersatzansprüchen 
 
B4.11.1 Übergang von Ersatzansprüchen 
 
 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, 

geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den 
Schaden ersetzt. 

 
 Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend ge-

macht werden. 
 
 Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Per-

son, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann 
der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht. 

 
B4.11.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
 
 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung 

dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und 
Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. 

 
 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versi-

cherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Er-
satz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

 
B4.12 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
 
B4.12.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles 
 
B4.12.1.1 Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist 

der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 
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 Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen 
Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vor-
sätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

 
B4.12.1.2 Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der 

Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 

B4.12.1.3 Für die Wohngebäudeversicherung gilt: 

 Der Versicherer verzichtet auf den Einwand der grob fahrlässigen Herbeifüh-
rung des Versicherungsfalles, wenn die Schadenhöhe den Betrag von ___ Euro 
nicht übersteigt. Die Schadenhöhe ist die Entschädigung einschließlich Kosten, 
die sich nach Teil A, A 18 VGB 2022 ergibt. 

 
 Dieser Verzicht gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer gesetzliche oder ver-

traglich vereinbarte Obliegenheiten nach B 3.3 AT AH /Sach Monoline Privat 
und nach Teil A, A 20 und 21 VGB 2022 grob fahrlässig verletzt hat. 

 
B4.12.1.4 Für die Hausratversicherung gilt: 

 Der Versicherer verzichtet auf den Einwand der grob fahrlässigen Herbeifüh-
rung des Versicherungsfalles, wenn die Schadenhöhe den Betrag von ___ Euro 
nicht übersteigt. Die Schadenhöhe ist die Entschädigung einschließlich Kosten, 
die sich nach Teil A, A 17 VHB 2022 ergibt. 

 
 Dieser Verzicht gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer gesetzliche oder ver-

traglich vereinbarte Obliegenheiten nach B 3.3 AT AH /Sach Monoline Privat 
und nach Teil A, A 21 bis 23 VHB 2022 grob fahrlässig grob fahrlässig verletzt 
hat. 

 
B4.12.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
 
 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versiche-

rungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder 
die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen 
versucht. 

 
 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil 

gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches fest-
gestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

 
B4.13 Repräsentanten 
 
 Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner 

Repräsentanten zurechnen lassen. 
 




